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Jahrgang 29   Nummer 6 Juni 2022

Jürgen Gäbelein
Gemeinschaftsvorsitzender

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in diesem Jahr finden in Obristfeld und Unterlan-
genstadt endlich wieder die traditionellen Feiern 
zur Sommersonnwende statt. 

Lassen Sie uns gemeinsam den Sommerbeginn 
feiern und nach Einbruch der Dunkelheit die 
Frühlingsgeister vertreiben.
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BEKANNTMACHUNG

Neues Fahrzeug im Bauhof-Fuhrpark 
der Gemeinde Redwitz 

Nach 13 Jahren Dienst war es an der Zeit den Pritschenwagen (Opel LKW 
Kipper) auszutauschen. Mehr als 127.000 km war er bei jedem Wetter un-
terwegs. Mittlerweile war das Fahrzeug sehr reparaturanfällig geworden und 
nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten. Karosserie und Rahmen waren bereits 
stark angerostet und es traten wiederholt Ölverluste auf. Somit beschloss der 
Gemeinderat 2021 die Ersatzbeschaffung.

Aufgrund der Lieferschwierigkeiten in der Automobilbranche hat sich die Aus-
lieferung etwas verzögert, doch im Mai war es nun endlich soweit. Die Fa. 
Vetter hat dem Bauhof der Gemeinde Redwitz einen neuen VW Crafter 35 
übergeben. Bei der Übergabe zeigten sich die anwesenden Bauhofkollegen 
äußerst erfreut und testeten gleich die eine oder andere Funktion. Mit im Ge-
päck hatte das neue Fahrzeug eine Brotzeit zur Stärkung des Bauhof-Teams. 
Dafür nochmals ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ an das Autohaus.
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Umwelt- und Kulturpreis 2022 

Der Umwelt- und Kulturpreis wird von der Gemeinde seit 1997 jedes Jahr 
an Personen oder Vereine verliehen, die Herausragendes für die Kultur, den 
Umweltschutz oder für die Verschönerung des Ortsbildes geleistet haben. Die 
Preisträger erhalten eine Urkunde und ein Preisgeld von 150,- €.

Der Gemeinderat der Gemeinde Redwitz a.d. Rodach hat in seiner Sitzung 
vom 02.02.2022 einstimmig beschlossen, den Umwelt- und Kulturpreis 2022 
dem heimischen Liedermacher Franz Wachter für sein umfassendes mu-
sikalisches und kulturelles Engagement, insbesondere auch während der 
Corona-Pandemie zu verleihen.

Hervorzuheben sind insbesondere sein Mitwirken in verschiedenen Bands 
und Musikgruppen, seine zahllosen Eigenkompositionen, der „Jammer-
stammtisch“ und seine Hofkonzerte, die während der Corona-Pandemie Mut 
gemacht haben. Legendär und weit über die Landkreisgrenzen bekannt ist 
seine musikalische Begleitung als Mafioso Corleone bei den Lesungen des 
Krimiautors Volker Backert.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung im Mai 2022 wurde Franz Wachter von 
Erstem Bürgermeister Jürgen Gäbelein für sein herausragendes Engagement 
gewürdigt und ihm das Preisgeld mit Urkunde übergeben.
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Tag der Städtebauförderung – Ein Blick in die Vergangen-
heit und Zukunft von Redwitz

Am Samstag, den 14. Mai wurde bundesweit der „Tag der Städtebauförde-
rung“ als Aktionstag in verschiedenen Städten und Gemeinden begangen. 
Auch Redwitz hat sich unter dem Motto „Redwitz entwickelt sich – damals, 
heute, morgen“ mit mehreren Aktionen im Ortskern und viel Zuspruch aus 
der Öffentlichkeit beteiligt. 

Im Bürgerhaus wurde die Veranstaltung feierlich eröffnet. Neben Bürgermeister 
Gäbelein richteten auch Regierungsvizepräsident Thomas Engel, stellvertre-
tende Landrätin Monika Faber und Dr. Thomas Gunzelmann, Referatsleiter 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, ihre Grußworte an die rund 50 
anwesenden Gäste. Gemeinsam hoben sie die bereits umgesetzten Projekte 
hervor, die mit Unterstützung der Städtebauförderung in Redwitz realisiert 
werden konnten: vor allem Bürgerhaus und Marktplatz, aber auch die Um-
gestaltung des Schützenwirt-Areals, sowie die Erarbeitung des Integrierten 
Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISHK). 
Anschließend zeigte Bürgermeister Gäbelein auf, welche Hausforderungen 
und Chancen in der näheren Zukunft auf die Gemeinde warten. Hierzu zählt 
insbesondere die Umsetzung eines Kommunalen Denkmalkonzepts, das 
den Kirchberg inkl. Schloss- und Kirchenensemble unter die Lupe nimmt. 
Außerdem ist eine Nachnutzungsstrategie für den ehemaligen Gasthof „Zum 
weißen Lamm“ zu entwickeln. 

Aktionspalette im Ortskern 

Von den genannten Gebäuden konnten sich die Besucherinnen und Besucher 
auch direkt einen eigenen Eindruck machen. Thilo Hanft führte die Interes-
sierten durch den ehemaligen Gasthof, in dem er auch Andenken, Fotogra-
fien und Infomaterial zusammenstellte. Anschließend zeigte er den Bereich 
der alten Schlosskirche und berichtete über die Geschichte des Gebäudes. 
Parallel wurden durch Schlossherrn Otto Schardt Führungen durchs Schloss 
angeboten, die ebenfalls viel Zuspruch erhielten. Einige Besucher konnten 
erstmals einige der historisch wichtigsten und ortsbildprägenden Gebäude 
von innen sehen – andere verbanden eigene Erinnerungen aus der Jugend 
mit diesen Orten. 

Neben den Führungen durch die genannten Gebäude konnten die Besucher 
auch anhand von Bildtafeln im Ortskern die bauliche Entwicklung im direkten 
optischen Vergleich nachvollziehen. An elf Stationen wurden ältere, teils histo-
rische, Fotografien aufgestellt, die dem Betrachter die Situation vor Sanierung 
oder Umgestaltung von Gebäuden und Plätzen zeigten. 
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Im Bürgerhaus wurden weiterführende Informationen zur Städtebauförde-
rung, den umgesetzten und geplanten Projekten, sowie zur Entstehung von 
Bürgerhaus und Marktplatz selbst präsentiert. Anhand von Roll-Ups ließ sich 
Vieles nachlesen. Zusätzlich waren Gemeinderat Jochen Körner, Joachim 
Stefan und Christoph Schöpke aus dem Bauamt als Ansprechpartner vor Ort. 

Aufenthaltsqualität am Marktplatz

Während im Bürgerhaus Kaffee und Kuchen angeboten wurden, gab es auf 
dem Marktplatz Leckeres vom Grill der Flammerei aus Küps und das Eis-
mobil La Coppa lockte mit Eis. Die Biertische unter den Linden erweckten 
Biergarten-Flair und luden bei schönstem Sonnenschein zum Verweilen ein. 
Hier wurden gemeinsam von den Führungen inspirierte Ideen gesponnen 
– vom PopUp-Biergarten, zur Lost-Places-Tour, dem Wiederbeleben eines 
fränkischen Wirtshauses, und zahlreichen weiteren Einfällen. 

Bürgermeister Jürgen Gäbelein mit den Ehrengästen Dr. Antonella Sgobba 
(Regierung von Oberfranken), Regierungsvizepräsident Thomas Engel, Alt-
bürgermeister Christian Mrosek, stellvertretender Landrätin Monika Faber, 
Altbürgermeister Jochen Neumann    und Dr. Thomas Gunzelmann; Foto: 
Thomas Micheel 
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Ihre Unterstützung für den Redwitzer Bürgerbus – werden 
Sie Werbepartner unseres CarSharing-Projektes 

Gemäß einer 2019 veröffentlichten Studie des Bundesministeriums für Verkehr 
und Digitale Infrastruktur werden in Deutschland gut 40 % der Pkw an einem 
durchschnittlichen Tag gar nicht genutzt. Die mittlere Betriebszeit pro Pkw 
und Tag liegt bei ca. 45 Minuten, dies sind nur gut drei Prozent der Gesamt-
zeit eines Tages. Im Mittel werden knapp zwei Fahrten und 30 Kilometer pro 
Tag zurückgelegt. Die durchschnittliche Jahresfahrleistung eines Pkw liegt in 
Bayern bei ca. 12.000 Kilometer.

In den Städten verzichten viele Menschen mittlerweile auf das eigene Fahr-
zeug und nutzen alternative Möglichkeiten. Neben den öffentlichen Verkehrs-
mitteln hat sich das CarSharing als eine Form der zukünftigen Mobilität bereits 
etabliert. Aufgrund permanent steigender Unterhalts- und Kraftstoffkosten 
werden CarSharing-Konzepte auch auf dem Land immer attraktiver – insbe-
sondere bei großräumigen Fahrzeugen. 

Die Gemeinde Redwitz a.d.Rodach, möchte ihren Bürgerinnen und Bürgern, 
Unternehmerinnen und Unternehmern, Vereinen und Institutionen, unserer 
Jugend und nicht zuletzt den Gästen unserer Gemeinde mit einem zukunfts-
weisenden CarSharing-Projekt eine neue Form der Mobilität bieten.
Ein vielseitig nutzbarer Neunsitzer soll als nachhaltige und flexible Ergänzung 
zum eigenen Fahrzeug und zum öffentlichen Nahverkehr dienen – und das 
zu einem fairen Nutzungspreis. Der Gemeinderat Redwitz ist überzeugt vom 
Nutzen des CarSharing-Konzeptes und hat einstimmig beschlossen, das Pro-
jekt in Zusammenarbeit mit der mikar GmbH & Co. KG für unsere Gemeinde 
realisieren zu wollen.   

Hierfür benötigen wir die Unterstützung unserer Unternehmen und Geschäfte! 
Werden Sie, als sozial engagiertes Unternehmen, ein Teil unseres Projekts, 
indem Sie sich auf dem Redwitzer Bürgerbus als Werbepartner präsentieren 
und damit die Gebühren für die öffentliche Nutzung deutlich reduzieren. Dieses 
Konzept ist für alle Beteiligten gewinnbringend und läuft in vielen Gemeinden 
bereits als Erfolgsmodell.

Anfang Mai wurden alle Gewerbetreibenden von unserem Kooperationspart-
ner, der mikar GmbH & Co. KG angeschrieben. Herr Michael Minin, Mobil: 
0176 40138182, E-Mail: minin@mikar.de, setzt sich derzeit mit unseren 
heimischen Firmen in Verbindung, um das CarSharing Projekt für Redwitz 
persönlich näher vorzustellen.
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Bereits heute möchte ich mich recht herzlich bei allen zukünftigen Werbe-
partnern bedanken. Die Mitglieder unseres Gemeinderates und auch mich 
persönlich freut es sehr, wenn wir mit Ihrer Unterstützung als Vorreiter in der 
Region mehr Mobilität in der Gemeinde Redwitz und Umgebung schaffen 
können. Sobald das CarSharing-Projekt realisiert werden kann, werden wir 
unsere Bürgerinnen und Bürger über die Vorteile und Nutzungsmöglichkeiten 
des Neunsitzer-Bürgerbusses und die Funktionsweise des CarSharings in-
formieren.

Jürgen Gäbelein
1. Bürgermeister

Ein vergleichbarer Bürgerbus könnte als CarSharing-Fahrzeug bald auch in 
Redwitz zur Verfügung stehen.
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Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Redwitz a.d. Ro-
dach über die Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des 
Bebauungsplanes „Redwitz“ im beschleunigten Verfahren 
der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB

Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB:
Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung vom 13.04.2022 gemäß § 2 Abs. 
1 BauGB die Änderung des Bebauungsplanes „Redwitz“ im beschleunigten 
Verfahren der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB.
Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt im Hauptort, dabei innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von knapp 4.710 
m². Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird im Westen, Norden und 
Osten durch Bebauung, im Süden durch die Bahnhofstraße begrenzt.

Der Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplanes umfasst Grund-
stücke bzw. Teilflächen (TF) von Grundstücken folgender Flur-Nummern der 
Gemarkung Redwitz a.d. Rodach:

Flur-Nr. Erläuterung Flur-Nr. Erläuterung
787 Teilfläche 788 Teilfläche
789 Teilfläche 790 

Der Plan des räumlichen Geltungsbereiches der Änderung des Bebauungs-
planes vom 06.04.2022 kann im Bauamt der Gemeinde Redwitz a.d. Rodach, 
Kronacher Straße 41, 96257 Redwitz a.d. Rodach, während der allgemeinen 
Dienststunden

Montag bis Freitag: 8.00-12.00 Uhr
Dienstag:  14.00-16.00 Uhr
Donnerstag:  14.00-18.00 Uhr

beziehungsweise auf der Internetseite der Gemeinde unter der Rubrik „Unsere 
Gemeinde“ unter „Bauen und Wohnen“ / „Bauleitplanung“ eingesehen werden 
und ist nachfolgend nichtmaßstäblich abgebildet:
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Verfahrensart
Da es sich um eine geplante Nachverdichtung handelt, soll das Verfahren 
nach § 13 a BauGB durchgeführt werden. Die maximal zulässige Grundfläche 
im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung beträgt weniger als 
20. 000 Quadratmeter.

Da die Voraussetzungen erfüllt sind, wird das Verfahren zur Änderung des 
Bebauungsplanes nach § 13a BauGB durchgeführt (sog. beschleunigtes 
Verfahren der Innenentwicklung).
Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird 
von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz. 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusam-
menfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen.

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB wird 
von der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit und Behörden gemäß 
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§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. Der Öffentlichkeit sowie den 
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur 
Stellungnahme gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 
2 und § 4 Abs. 2 BauGB gegeben.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung:

Gemäß § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben Gemeinden Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung erforderlich ist.
Das gilt gemäß § 1 Abs. 8 BauGB auch für die Änderungen von Bauleitplänen. 
Gemäß § 1 Abs. 2 BauGB sind Bauleitpläne der Flächennutzungsplan und 
der Bebauungsplan.

Für den Hauptort Redwitz an der Rodach hat die Gemeinde einen Bebau-
ungsplan aufgestellt, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen. Dieser 
umfasst mit wenigen Ausnahmen den gesamten städtebaulichen Bestand im 
Hauptort zu Zeiten seiner Aufstellung. Der Bebauungsplan ist seit 12.11.1975 
rechtskräftig.

Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist zur rückwärtigen Erschließung der 
Grundstücke Fl.-Nrn. 787, 788, 789 und 790 der Gemarkung Redwitz a. d. 
Rodach eine öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Mittels dieser Erschlie-
ßungsstraße sollte die bestehende Erschließungsstraße auf Fl.-Nr. 786 der 
Gemarkung Redwitz a.d. Rodach weitergeführt und im Süden an die Bahn-
hofstraße angebunden werden.

Mit der Änderung des Bebauungsplanes in einem Teilbereich werden folgende 
städtebaulichen Ziele verfolgt:

• Durch den Wegfall der öffentlichen Verkehrsfläche sollen Potentiale der 
Innenentwicklung durch Baulandmobilisierung im Bereich des Grund-
stücks Fl.-Nr. 790 Gmk. Redwitz a.d. Rodach aktiviert werden. Es werden 
zusätzliche Bauplätze ermöglicht.

• Die Änderung der Verkehrsführung mit der Anpassung der Straßenraum-
breiten vermeidet Übererschließung in dem Gebiet und mobilisiert weitere 
Baulandpotentiale
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Bekanntmachung der Öffentlichen Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) der Gemeinde Redwitz a.d. 
Rodachfür den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungs-
planes "Redwitz" im beschleunigten Verfahren der Innen-
entwicklung gem. § 13 a BauGB

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 13.04.2022 den 
Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Redwitz" gebilligt. Der Be-
bauungsplan wird im beschleunigten Verfahren der Innenentwicklung nach 
§ 13 a BauGB geändert.

Dessen Geltungsbereich ist aus untenstehendem nicht maßstäblichem La-
geplan ersichtlich.

Mit der Ausarbeitung des Planes und der Durchführung des Verfahrens ist 
das Ingenieurbüro IVS aus Kronach beauftragt.
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Der gebilligte und für die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
bestimmte 

• Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Redwitz" (Fassung vom 
06.04.2022)

• Begründung zu der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Redwitz" (Fas-
sung vom 06.04.2022)

liegt in der Zeit vom

16.05.2022 bis einschließlich 20.06.2022

im Bauamt der Gemeinde Redwitz a.d. Rodach, Kronacher Straße 41, 96257 
Redwitz a.d. Rodach, während der allgemeinen Dienststunden

Montag bis Freitag: 8.00-12.00 Uhr
Dienstag:  14.00-16.00 Uhr
Donnerstag:  14.00-18.00 Uhr

öffentlich aus.

Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung sowie die nach § 3 Abs. 2 S. 1 
BauGB auszulegenden Unterlagen sind während der Auslegung gemäß § 4a 
Abs. 4 BauGB in das Internet auf der Seite der Gemeinde unter der Rubrik 
„Unsere Gemeinde“ unter „Bauen und Wohnen“ / „Bauleitplanung“ eingestellt.

Während der öffentlichen Auslegung können Stellungnahmen (in Textform oder 
während der Dienststunden zur Niederschrift) bei der Verwaltung abgegeben 
werden. Es besteht während der genannten Dienstzeiten im Ämtergebäude 
Gelegenheit zur Niederschrift der Äußerung sowie zur Erörterung der Planung.

Da das Ergebnis der Behandlung der Anregungen mitgeteilt wird, ist die Anga-
be der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Es wird darauf hingewiesen, dass 
nicht fristgerecht bis einschließlich zum 20. Juni 2022 abgegebene Stellung-
nahmen bei der Beschlussfassung über die Änderung des Bebauungsplanes 
unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde den Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
Änderung des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

Hinweise zur formalen Durchführung des Verfahrens
Da es sich um eine geplante Nachverdichtung handelt, soll das Verfahren 
nach § 13 a BauGB durchgeführt werden. Die maximal zulässige Grundfläche 
im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung beträgt weniger als 
20 000 Quadratmeter.
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Da die Voraussetzungen erfüllt sind, wird das Verfahren zur Änderung des 
Bebauungsplanes nach § 13a BauGB durchgeführt (sog. beschleunigtes 
Verfahren der Innenentwicklung).

Gemäß § 13 a Abs. 3 Satz 1 BauGB wird bekannt gemacht, dass der Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll.

Gemäß § 13 a Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB, 
von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz. 2 BauGB, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen.

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird im Rahmen dieses Verfahrens nicht 
durchgeführt.

Hinweis zum Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 
6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V.m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern 
Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bau-
leitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.



16

Naturgenuss & Füße hoch in Mannsgreuth

Einen der schönsten, wenn auch etwas versteckt liegenden Aussichtspunkt im 
Ortsteil Mannsgereuth wertet seit kurzem eine weitere Landschaftsliege auf. 
Ganz im Norden unseres Gemeindegebiets, am Flurbereinigungsweg, der in 
Mannsgereuth am Diebsteig in Richtung Beikheim abzweigt, lädt diese nun 
mit Weitblick ins Steinachtal zum gemütlichen Verweilen und Genießen ein.
Mehr als 30 Landschaftsliegen wurden im Landkreis Lichtenfels in den letz-
ten zwei Jahren unter Kostenbeteiligung zu jeweils einem Drittel durch die 
Tourismusregion Obermain-Jura, dem Kreisverband für Gartenbau und Land-
schaftspflege Lichtenfels e.V. und dem jeweiligem Obst- und Gartenbauverein 
aufgestellt. Der Ortsverband für Gartenbau und Landespflege Mannsgereuth 
hatte sich für eine der Liegen beworben und die Freude war riesengroß, als 
man ausgewählt wurde. 

Nachdem ein Platz gefunden war, hat der gemeindliche Bauhof die Liege mit 
stabilem Fundament aufgestellt. Zur Einweihung ließen es sich die Verantwort-
lichen des Ortsverbandes für Gartenbau und Landespflege Mannsgereuth um 
die Vorsitzenden Melanie Müller und Julia Gack nicht nehmen, in geselliger 
Runde mit Erstem Bürgermeister Jürgen Gäbelein auf die neue Bank anzu-
stoßen und dabei die herrliche Aussicht zu genießen.
 
Wir wünschen allen Besuchern der neuen Landschaftsliege Naturgenuss 
pur und ein paar erholsame und entspannende Minuten.  Hier können Sie im 
wahrsten Sinne die Füße hochlegen und dabei den Blick über das Steinachtal 
schweifen lassen.



17



18



19



20



21

31.07.2022

Zwei wie Bonnie und Clyde 
Von Tom Müller und Sabine Misiorny 
                   

Jenny und Chantal alias Bonnie und Clyde träumen vom großen Geld, von 
Luxus und einer späteren hohen Rente in der Karibik. Dafür muss aber erst 
mal eine Bank geknackt werden. Ein Kinderspiel!  Wenn die Beifahrerin auf 
der Flucht wenigstens Straßenkarten lesen könnte und nicht ständig rechts 
und links verwechselte. Dass sie schließlich in einem ehemaligen Schuhlager 
landen, ist noch das geringste Übel für die Möchtegern-Gaunerinnen. Trotz 
umfangreicher Einbruchsproben scheitern auch die nächsten Versuche, ans 
große Geld zu kommen. Dass schließlich zumindest für Chantal ein Happy 
End in Sicht ist, verdankt sie natürlich eher dem Zufall als ihrer Intelligenz. 

"Zwei wie Bonnie und Clyde" ist wahrlich eine Tour de Force für die Lachmus-
keln, ein groteskes Abenteuer, bei dem ein Gag den nächsten jagt und die Lage 
für das dilettantische Gaunerpärchen immer verzwickter und verrückter wird.

Darstellerinnen:  Carina Krämer
                           Rebekka Herl

Regie:                    Jan Burdinski

Ort: Marktplatz Redwitz a.d.Rodach

Kartenvorverkauf:  ab sofort im Bürgerbüro in Redwitz

Vorverkauf: 10 €

Abendkasse: 12 €
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Liebe Freunde, Nachbarn und Vereine!

Gerne hätte ich im Juni meinen Geburtstag mit Euch  
gefeiert. Aus verschiedenen Gründen möchte ich dieses 

Fest jedoch ausfallen lassen. 

Ich bitte Euch deshalb, von Besuchen zu diesem Anlass, 
auch nachträglich, abzusehen.

Euer Heiner Geßlein, Marktgraitz

Anlässlich meines Geburtstages bitte ich aus gegebenem 
Anlass von Besuchen und Geschenken auch nachträglich 

abzusehen.

Vielen Dank für Euer Verständnis!
Gudrun Wilferth, Unterlangenstadt
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Liebe Freunde, Nachbarn und Vereine!

ich bin an meinem Geburtstag im Juni nicht da und bitte 
deshalb von Besuchen und Geschenken, auch nachträglich, 

abzusehen.

Vielen Dank für Euer Verständnis
Ursula Dittrich, Trainau
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Notruftafel
Polizei 110
Feuerwehr/Rettungsstelle 112
BRK Rettungsleitstelle
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Giftnotruf
II. Medizinische Klinik des städt. Krankenhauses 
Nürnberg-Nord
Telefon: (09 11) 39 82-4 51
Fax: (09 11) 39 82-2 05
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Das Team der Diakoniestation Schmölz

Sie benötigen Unterstützung bei der Pflege 
oder bei der häuslichen Versorgung? 
Rufen Sie uns an: Tel.: 09264 – 8316 
96328 Küps-Schmölz, Coburger Str. 4

Mail: info@ds-schmoelz.de, homepage: www.ds-schmoelz.de
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Spende Blut
Rette Leben

Donnerstag, 02.06.2022
16.00 - 20.00 Uhr

Hochstadt
Katzogelhalle
Am Katzogel 6

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes:

Freitag   14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag  10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
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Jugendbeauftragte

Die Jugendbeauftragten der Gemeinde Redwitz, Lukas Busch, 
David Lauterbach und Niklas Welscher erreichen Sie unter: 

E-Mail: jugendbeauftragter@redwitz.de

Der Jugendbeauftragte des Marktes Marktgraitz Tobias Doppel ist unter 

E-Mail: jugendbeauftragter@marktgraitz.de 

zu erreichen.

Termine mit dem Redwitzer Seniorenbeauftragten Jürgen Feiner verein-
baren Sie bitte unter der Tel.Nr. 09574/650909.

Fax: 09574/6224-44
E-Mail: seniorenbeauftragter@redwitz.de

Termine mit der Marktgraitzer Seniorenbeauftragten Hanni Fischer 
vereinbaren Sie bitte unter 

Telefon 0173/4610004 oder 09574/6224-17 
oder per E-Mail: seniorenbeauftragte@marktgraitz.de

Seniorenbeauftragte
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Kirchliche Nachrichten

Evang.-luth. Pfarrei
Redwitz und Obristfeld

Sonntag, 05.06.2022 – Pfingstsonntag
Obristfeld  09.00 Uhr Festgottesdienst an Pfingsten
Redwitz  09.00 Uhr Festgottesdienst an Pfingsten

Montag, 06.06.2022 – Pfingstmontag
Redwitz  09.30 Uhr Festgottesdienst an Pfingsten

Sonntag, 12.06.2022 – Trinitatis
Unterlangenstadt 09.00 Uhr Gottesdienst
Obristfeld  10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Sonntag, 19.06.2022 – 1. Sonntag nach Trinitatis
Obristfeld  09.30 Uhr Festgottesdienst zur Jubelkonfirmation

Sonntag, 26.06.2022 – 2. Sonntag nach Trinitatis
Obristfeld  09.30 Uhr Gottesdienst
Redwitz  18.00 Uhr LOGO Gottesdienst im Gemeindehaus

Montag, 27.06.2022 – Mittwoch 29.06.2022 
  19.30 Uhr Vortragsabende zur Bibelwoche

Bitte beachten Sie die zusätzlich Veröffentlichungen in der Presse und unter
www.redwitz-evangelisch.de .

Anmeldungen zu den Gottesdiensten sind nicht mehr erforderlich.

Wir freuen uns auf Sie!
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Evang.-luth. Kirchengemeinde
Schmölz

So. 05.06. Pfingstsonntag
09.45 Uhr Gottesdienst in Schmölz

Mo. 06.06. Pfingstmontag
09.45 Uhr Gottesdienst in Schmölz

So. 12.06. Trinitatis
09.45 Uhr Gottesdienst in Schmölz

So. 19.06. 1. Sonntag nach Trinitatis
18.30 Uhr Abend-Gottesdienst in Schmölz

So. 16.06. 2. Sonntag nach Trinitatis
09.45 Uhr Gottesdienst in Schmölz

Kath. Kuratie „St. Michael“
Redwitz a.d. Rodach

Mi. 01.06. Hl. Justin, Philosoph, Märtyrer
18:30 Uhr Hl. Messe mit Vesper - Stundengebet
 ++ Eltern Barbara u. Josef, Bruder Josef u. Schwager Heinrich 

So. 05.06. Pfingsten - Hochfest des Heiligen Geistes
10:30 Uhr Hl. Messe 
 + Elfriede Förtsch 

Sa. 11.06. Hl. Barnabas, Apostel
18:30 Uhr Pfarrmesse  

Mi. 15.06. Hl. Vitus (Veit), Märtyrer in Sizilien
10:00 Uhr Heilige Messe für die Bewohner im AWO-Pflegeheim 
16:30 Uhr Heilige Messe für die Bewohner des Pflegeheims
 ++ Josef u. Margarete Sünkel 
18:30 Uhr Hl. Messe zum Fronleichnamsfest 
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Gottesdienste in Unterlangenstadt

Sa. 18.06. 
18:30 Uhr Hl. Messe 
 ++ Schwager Bernhard u. Oma Margareta 

So. 26.06. 13. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier  

Mi. 29.06. Hl. Petrus und hl. Paulus, Apostel
18:30 Uhr Hl. Messe mit Vespergebet  

Fr. 24.06. Heiligstes Herz Jesu
18:30 Uhr Hl. Messe  
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Katholisches Pfarramt
Marktgraitz

Sa. 04.06. 
14:00 Uhr Taufe von Manuel Riedl und Romy Pülz 

So. 05.06. Pfingsten - Hochfest des Heiligen Geistes
09:00 Uhr Pfarrmesse  

Di. 07.06. 
18:30 Uhr Hl. Messe mit Vesper - Stundengebet
 ++ Rosalinde u. Leonhard Kohmann / 
 ++ Steffi u. Heinrich Tischer sowie Editha Haase 

So. 12.06. Dreifaltigkeitssonntag
09:00 Uhr Hl. Messe Titularfest mit Friedhofsgang
 ++ Mitglieder Obst- und Gartenbauverein Marktgraitz 

Do. 16.06. Hochfest des Leibes und Blutes Christi - Fronleichnam
08:00 Uhr Hl. Messe  ++ Gunda u. Bernhard Partheymüller / 
 ++ Johanna u. Andreas Rubelt / 
 ++ Anni u. Paul Trinkwalter und Enkel Oliver Fleischmann 
 anschl. Fronleichnamsprozession 
 (Altäre: Pfarrflur - Model - Lettenreuther Str. - Marktplatz)

So. 19.06. 12. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Pfarrmesse zum Jubiläum der FFW Marktgraitz auf dem Sportplatz 

Sa. 25.06. Unbeflecktes Herz Mariä
18:00 Uhr Pfarrmesse - Kirchweih .Weihejubiläum Msgr. Witzgall, 
 anschl. Empfang im Pfarrzentrum 
 

Di. 28.06. Hl. Irenäus, Bischof von Lyon, Märtyrer
17:00 Uhr Hl. Messe mit der Gruppe der „Junggebliebenen“ aus Hannberg
 ++ Fam. Geitner u. Betz 
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